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Thüringer Landtag
8. Wahlperiode

Keine Flächenziele für die Windindustrie: Abschaffung 
des „Wind-an-Land-Gesetzes“

I. Der Landtag stellt fest, dass
1. das Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen von Windener-

gieanlagen an Land (Wind-an-Land-Gesetz) aufgrund seiner ver-
bindlichen Vorgaben von Flächenzielen in den einzelnen Ländern 
den ideologisch motivierten Ausbau der Windindustrie gesetzlich 
verankert;

2. durch den erzwungenen Ausbau der Windindustrie in Thüringen 
die Flächenversiegelung und damit negative Auswirkungen auf 
den Boden erhöht werden;

3. das Wind-an-Land-Gesetz in Verbindung mit der Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes den Artenschutz schwächt und so-
mit eine Bedrohung insbesondere für geschützte Arten darstellt;

4. durch das Gesetz das Risiko des Baus und Betriebs von Windin-
dustrieanlagen auf Waldflächen erhöht wird;

5. der vom Wind-an-Land-Gesetz intendierte Ausbau des Betriebs 
von Windindustrieanlagen insgesamt eine Belastung für die Na-
tur, das Landschaftsbild und die Lebensqualität der Bevölkerung 
darstellt, insbesondere für das ländlich und kleinstädtisch gepräg-
te und über einen großen Waldanteil verfügende Land Thüringen;

6. der durch das Gesetz forcierte Ausbau der volatilen und nicht 
grundlastfähigen Energieerzeugungsart Windenergie der Energie-
sicherheit und damit dem Wirtschaftsstandort Thüringen schadet;

7. der Widerstand zahlreicher Bürger und Bürgerinitiativen gegen 
den Ausbau der Windindustrie ernst zu nehmen ist;

8. das Wind-an-Land-Gesetz daher im Sinne des Landes abzu-
schaffen ist.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. sich im Bundesrat für die Abschaffung des Wind-an-Land-Geset-

zes einzusetzen und das Landesentwicklungsprogramm entspre-
chend zu ändern,

2. sich auf allen Ebenen für einen klugen Mix grundlastfähiger Ener-
gieerzeugungsarten im Sinne von Bezahlbarkeit, Versorgungssi-
cherheit und Umweltverträglichkeit einzusetzen.

Begründung:

Mit dem am 1. Februar 2023 in Kraft getretenen Wind-an-Land-Gesetz 
müssen in Thüringen bis zum 31. Dezember 2027  1,8 Prozent der Lan-
desfläche und bis zum 21. Dezember 2032  2,2 Prozent der Landesflä-
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che für den Ausbau der Windindustrie ausgewiesen werden. Dieses Ziel 
wurde nunmehr im Landesentwicklungsprogramm Thüringen abgebildet. 
Das entspricht laut Gesetzesanhang 29.163 Hektar (im Jahr 2027) be-
ziehungsweise 35.644 Hektar (im Jahr 2032) des Landes.

Das Wind-an-Land-Gesetz zwingt Länder dazu, mehr Flächen für Wind-
industrieanlagen auf Kosten des Natur- und Landschaftsschutzes bereit-
zustellen. Aufgrund der Landesgröße und des großen Anteils an Wald 
wird das Gesetz dazu führen, dass auch Windvorranggebiete mit Wald-
anteil in den Planungsregionen ausgewiesen werden müssen. Grund-
sätzlich stellt der Ausbau der Windindustrie einen massiven Eingriff in die 
Ökosysteme und das Landschaftsbild dar und ruft eine erhöhte Flächen-
versiegelung hervor. In Verbindung mit dem novellierten Bundesnatur-
schutzgesetz wurden artenschutzrechtliche Anforderungen herabgesetzt, 
um den Ausbau der Windindustrie im Sinne des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes zu ermöglichen.

Dagegen regt sich nicht nur bei Bürgerinitiativen und Naturschutzverei-
nigungen Widerstand. Der Präsident der Regionalen Planungsgemein-
schaft Südwestthüringen hat signalisiert, dass er diese – des Bundes –
Flächenziele für unrealistisch hält und fordert von der Landesregierung 
entsprechendes Handeln. Werden die gesetzlich vorgeschriebenen Flä-
chenziele nicht ausgewiesen, droht ein Wildwuchs von Windindustriean-
lagen ohne Kontrolle durch die Planungsgemeinschaften.

Da die Energieerzeugung durch Windindustrieanlagen volatil ist und ge-
eignete Speicher nach wie vor fehlen, stellt der Ausbau dieser Energie-
erzeugungsart ein ideologisch motiviertes Experiment im Namen der 
sogenannten Energiewende dar, das auf Kosten der Natur und der Le-
bensqualität der Bevölkerung geht und nicht zuletzt zu Preissteigerun-
gen und negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Tourismus 
im Land führt.

Es ist daher im Sinne Thüringens, dass die neue Landesregierung auf 
Bundesebene die Abschaffung des Gesetzes initiiert. Das Land braucht 
einen klugen Mix grundlastfähiger Energieerzeugungsarten, die sozial-
verträglich, versorgungssicher und umweltverträglich sind.

Für die Fraktion:

Muhsal
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